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Liebe Künstlerinnen! 
 

Langsam kommt das neue Jahr in die Gänge. Trotz aller Unwägbarkeiten planen wir für 2022 vier 

Ausstellungen mit Veranstaltungen und starten am 30.1.2022 mit MIKRO, der Präsentation von 

Werken, die im Rahmen der Mikrostipendienvergabe durch das Land Brandenburg entstanden sind. 

Gleichzeitig gehen die Corona-Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen in die nächste Runde. 

Die KSK-Zuverdienstgrenze bleibt in diesem Jahr bei 1.300 € und auch die Neustart Kultur-

Förderprogramme wurden verlängert. 

 

Obwohl die Präsentation ihrer Werke im Büro der Brandenburgischen Landtagspräsidentin (bis 23. 

Mai 2022) nicht öffentlich zugänglich ist, gratulieren wir Barbara Raetsch ganz herzlich. 

 

Sehr gefreut haben wir uns außerdem über die Bewerbung von vier Schriftstellerinnen, die 2021 noch 

in die GEDOK Brandenburg aufgenommen wurden. Wir begrüßen die neuen Mitglieder Elke Hübener-

Lipkau, Prof. Kerstin Hensel, Dr. Karin Nohr und Jana Weinert und erwarten begeistert ihre Lesungen 

im GEDOK-Haus.  

 

Mit den besten Grüßen und Wünschen 

 

Johanna Huthmacher 

Projektleiterin GEDOK Brandenburg 

 

 

AUSSCHREIBUNGEN 
 

AUSSCHREIBUNG ZUM BRANDENBURGISCHEN KUNSTPREIS 

2022 
Bewerbungsfrist: 11.2.2022 

 

Die Märkische Oderzeitung und die Stiftung Schloss Neuhardenberg laden zur Beteiligung am 

Brandenburgischen Kunstpreis 2022 ein. Diese Auszeichnung von Künstlerinnen und Künstlern steht 

unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke. 

Prämiert werden Werke der Malerei, Grafik, Plastik/Installation und Fotografie. Der Preis für Fotografie 

wird seit 2018 von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gestiftet. Über die Vergabe der dotierten 

Preise entscheidet eine unabhängige Jury. Das Preisgeld beträgt 4.000 Euro je Kategorie. 

 

Bewerben können sich alle Künstlerinnen und Künstler, die im Land Brandenburg leben oder arbeiten. 

Die Anzahl der Einreichungen ist auf ein Werk begrenzt, das aus mehreren Teilen bestehen kann und 

in den letzten zwölf Monaten entstanden sein muss. Es darf eine Gesamtfläche von 200 × 130 cm 

bzw. 130 × 200 cm nicht überschreiten. Plastische Arbeiten müssen physisch von einer Person 

bewegt werden können. Für Sockel bzw. Podeste ist seitens der Künstlerinnen und Künstler zu 

sorgen.  

 

Die Bewerbung erfolgt digital mit der Übermittlung mindestens einer Abbildung, die die Arbeit in einer 

Qualität zeigt, die für eine gedruckte Veröffentlichung geeignet ist (mindestens 300 dpi als jpg-Datei, 

vorzugsweise per E-Mail). Für den Ausstellungskatalog werden zudem benötigt: eine Vita mit 



Angaben zum Geburtsjahr und -ort, zur Ausbildung, zu Arbeitsbereichen, Wohn- und Arbeitsort sowie 

zu den wichtigsten Einzelausstellungen bzw. Ausstellungsbeteiligungen, ein Porträtfoto (mindestens 

300 dpi und bitte mit Angabe des Fotografen / der Fotografin sowie mit dem Hinweis, ob eine 

Mitgliedschaft bei der VG Bild-Kunst besteht) und Angaben zum eingereichten Werk wie Titel, 

Entstehungsjahr, Technik, Material, Maße (Höhe vor Breite), Versicherungssumme und eine knappe 

Werkerläuterung. Das erforderliche Bewerbungsformular steht unter www.moz.de/kunstpreis und 

www.schlossneuhardenberg.de als Download zur Verfügung. 

 

Einsendeschluss für die digitale Bewerbung ist am 11.2.2022 unter der E-Mail-Adresse 

kunstpreis@moz.de oder unter der Postadresse: Märkisches Medienhaus, Kunstpreis, Chefredaktion, 

Kellenspring 6, 15230 Frankfurt (Oder). 

 

 

NEUSTART FÜR BILDENDE KÜNSTLER*INNEN 

MODUL C: INNOVATIVE KUNSTPROJEKTE 
Einsendeschluss: 20.2.2022 

 

Dieses Fördermodul dient der Weiterentwicklung künstlerischer Praxis und Präsentation. Drei Aspekte 

sollen für Konzeptentwicklung und Umsetzung maßgeblich sein: 

Das Kunstprojekt schafft eine Interaktion zwischen Analog und Digital. Dies können die künstlerischen 

Inhalte der entwickelten und/oder präsentierten Werke oder auch die Präsentation selbst betreffen. 

Die Umsetzung schließt mit einer Präsentation und Vermittlung sowie öffentlichen Rezeption des 

Werks / der Werke ab und regt so die öffentliche Auseinandersetzung mit den Inhalten der 

präsentierten Kunst an. 

Das Kunstprojekt kann auch innovative Formate erproben sowie zukunftsorientiert und damit 

nachhaltig vermitteln. 

In Betracht kommen hier – auch – temporäre künstlerische Interventionen, Ausstellungen, 

Performances, die in Ausstellungsräumen oder im öffentlichen Raum für Interessierte zugänglich 

gemacht werden. Empfohlen werden Kooperationen mit den jeweiligen Präsentationsorten. 

Ausschlaggebendes Kriterium für die Vergabe der Projektförderung sind eine überzeugende 

künstlerische Qualität des konzipierten Vorhabens. Innovative Kunstprojekte werden mit einem 

Zuschuss bis zu 15.000 € gefördert. 

 

https://www.bbk-bundesverband.de/projekte/neustart-kultur 

 

 

AUSSCHREIBUNG ZUM 25. INTERNATIONALEN 

BILDHAUERSYMPOSIUM ST. BLASIEN 2022  
Bewerbungsschluss: 28.2.2022  

 

Die Stadt St. Blasien und der Werbe- und Aktivkreis St. Blasien laden hauptberuflich arbeitende 

Künstler*innen ein, sich zur Teilnahme am Bildhauersymposium zu bewerben. Das weit über die 

Landesgrenzen hinaus bekannte, gut organisierte und von den Medien bestens begleitete 

Internationale Symposium feiert im Jahr 2022 sein 25jähriges Jubiläum. 

Gearbeitet wird unter festen Zelten in den Straßen der Domstadt und auf dem Domplatz - öffentlich 

und vor Publikum. Am Ende der Woche werden die Kunstwerke auf den Domplatz präsentiert, wo sie 

am Sonntag in einer öffentlichen Auktion versteigert werden. Vorgesehen ist eine Publikation mit 

Vorstellung aller teilnehmenden Künstler*innen und ihren Werken. Über die Veranstaltung wird in allen 

Medien (TV, Hörfunk und Presse) berichtet. Ein Künstlerhonorar in Höhe von 1.000,00 € wird am 

Ende des Symposiums und nach Erstellung des Werkes jedem Teilnehmer*innen ausgezahlt, 

außerdem wird ein Reisekostenzuschuss gewährt. 

 

https://www.bbk-bundesverband.de/projekte/neustart-kultur


www.holzbildhauersymposium.de 

 

 

AUSSCHREIBUNG LITERATURPREIS AUFSTIEG DURCH BILDUNG  
Einsendeschluss: 15.6.2022 

 

Die noon Foundation lobt den Literaturpreis „Aufstieg durch Bildung“ zum dritten Mal aus. 

 

„Aufstieg durch Bildung“ ist eine komplexe, vielschichtige Thematik jenseits geradliniger Aufsteiger-

Erfolgsgeschichten. Da im Freundeskreis und in der Öffentlichkeit nur selten über Herkunft (u.a. 

soziale Schicht, Bildung der Eltern, Migrationserfahrung der Familie) gesprochen wird und sich wenig 

Literatur dieses „Aufsteiger“-Themas angenommen hat, soll die Behandlung dieser Thematik in einem 

in deutscher Sprache geschriebenen Prosatext (Erzählung, Roman) mit einem Preis ausgezeichnet 

werden. Der Preis hebt den literarischen Rang des Textes hervor, übersieht jedoch nicht die politische 

Dimension der Thematik. 

 

Das Preisgeld beträgt 4.000€. 

 

www.noon-foundation.de/literaturpreis-aufstieg-durch-bildung-2023/ 

 

 

WOHN- UND ARBEITSSTIPENDIUM GEDOK SCHLESWIG-

HOLSTEIN 
Bewerbungen durchgehend 

 

Zur Förderung des künstlerischen Schaffens vergibt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur des Landes Schleswig-Holstein Wohn- und Arbeitsstipendien 

im GEDOK Gastatelier in Lübeck für Künstlerinnen der Sparten: 

Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Literatur und/oder Musik. 

 

jährlich viermal für 2 Monate 

Die GEDOK Schleswig-Holstein schreibt die Stipendien mit monatlich 1.100 € 

(einschließlich Miete und Betriebskostenanteil in Höhe von 500 €) aus. 

Das Gastatelier befindet sich in der in der Altstadt, Holstenstraße 14-16 und steht auch externen 

Künstlerinnen zur Anmietung zur Verfügung. 

 

https://www.gedok-sh.de/stipendien/ 

 

 

TIPPS 
 

RATGEBER: WENN SELBSTSTÄNDIGE KINDER KRIEGEN  
 

Die 32. Auflage des selbststaendigen.info-Ratgebers „Wenn Selbstständige Kinder kriegen“ erklärt alle 

Regelungen zum Elterngeld in verständlicher Form und enthält auch die Sonderregelungen wegen der 

Corona-Pandemie. Die 28 Seiten starke Broschüre enthält außerdem alle aktuellen Regelungen für 

den Mutterschutz nach der Reform 2017, das Mutterschaftsgeld und das neue „Mutterschaftsgeld“ für 

privat krankenversicherte Frauen, für Elterngeld, Elterngeld Plus, Partnerschaftsmonate und 

Elternzeit, das Kindergeld, den Kinderzuschlag und die Freibeträge bei der Einkommensteuer, 

http://www.holzbildhauersymposium.de/
http://www.noon-foundation.de/literaturpreis-aufstieg-durch-bildung-2023/
https://www.gedok-sh.de/stipendien/


außerdem neue Informationen zum Kinderkrankengeld. Stand für alle wichtigen Gesetzesregelungen, 

Gerichtsentscheidungen, Download-Links und Sozialversicherungswerte ist der 1. Januar 2022. 

 

Die Broschüre „Wenn Selbstständige Kinder kriegen – selbststaendigen.info-Ratgeber zu 

Mutterschafts-, Elterngeld und weiteren Leistungen“ (PDF-Datei, 28 Seiten, 29. Auflage, Stand: 1. 

Januar 2022) gibt es für ver.di-Mitglieder kostenlos. Alle anderen können ihn kostenpflichtig für 17,85 

Euro beim Verfasser Rüdiger Lühr anfordern (luehr@mediafon.de<luehr@mediafon.de>). 

 

https://mmm.verdi.de/beruf/wenn-selbststaendige-kinder-kriegen-37259 

 

 

© GEDOK Brandenburg e.V., Seebadallee 45, 15834 Rangsdorf, www.gedok-brandenburg.de, info@gedok-brandenburg.de 

Wenn Sie unsere Ausschreibungsnews nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich jederzeit per E-Mail an info@gedok-

brandenburg.de abmelden. 

https://mmm.verdi.de/beruf/wenn-selbststaendige-kinder-kriegen-37259

